
'r . . . . ~/SN -600 /He 
AMT DER NIEdERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG, LANDESAMTSDIREKTION 
Postanschrift 1014 Wien, Postfach 6 Fernschreibnummer 134145, Telefax (0222)53110 2060 

Parteienverkehr: Dienstag 8 - 12 Uhr und 16 - 19 Uhr 

l i I Wien 1, Herrengasse 11 • 13. 
Amt der Niederösterr~ichischen Landesregierung, 1014 zu erreichen mit: 

U 3 (Haltestelle Herrengasse) 

An das 
Bundeskanzleramt 
Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

2A, 3A (Haltestelle Michaelerplatz) 

!, G~~~:~ .. ~ ..... 
LLAD-VD~5714/34 Beila,e~;~~:r"""1''''8:'''M'Ri:''1993 . 

Bel Antwort bitte Kennzeichen angeben I 
Bezug . Bearbeiter ~ •• , . .L 0..22 ~ ~ua-
GZ 642 7l2/3-V/1/93 Dr. St~~!lIl. ..... ,,,,,,,,,,,r.tr.m;.: ..... 

Datum 

1 6. MIrz 1993 
Betrifft 
Umweltinformationsgesetz; Zustimmung 

Das Land Niederösterreich stimmt gemäß Art. 129a Abs. 2B-VG der 

Kundmachung ges Bundesgesetzes über den Zugang zu Informationen 

über die Umwelt (Umweltinformationsgesetz - UIG) zu. 

Allerdings wird aus diesem Anlaß der Wunsch des Landes Nieder­

österreich in Erinnerung gerufen, daß Aufgabenzuweisungen an den 

Unabhängigen Verwaltungssenat systematisch nach einem zwischen 

Bund und Ländern vereinbarten Konzept vorgenommen werden sollten. 

Außerdem geht das Land Niederösterreich davon aus, daß über die 

Tragung des Mehraufwandes, der durch die neue zuständigkeit des 

Unabhängigen Verwaltungs senates entsteht, Verhandlungen zu führen 

sind. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglied 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 
. . 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

5. an das Büro des Bundesministers für Föderalismus und 

Verwaltungsreform 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1 

Landeshauptmann 
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